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DEUTSCH 

STATUTEN 

 

 

der 

 

 

PAT SCHAFHAUSER-STIFTUNG 

 

mit Sitz in Glattbrugg 

 

 

 

 

 

Art. 1 

 

Unter dem Namen «PAT SCHAFHAUSER-STIFTUNG», errichtete der Schweizerische Eishockeyverband 

SEHV, Zürich, neu Swiss Ice Hockey Federation, Glattbrugg, eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB. 

 

 

Art. 2 

 

Die Stiftung hat Ihren Sitz in Glattbrugg. 

 

 

Art. 3 

 

Die Stiftung bezweckt,  

mit Erträgnissen ihres Vermögens, sowie mit laufenden Einnahmen, die finanzielle Unterstützung bei 

persönlichen Notlagen, die als Folgen des Ausübens des Eishockeysports entstanden sind; die 

Finanzierung von Projekten, die für die Prävention von Unfällen im Eishockeysport, für die 

Rehabilitation von Unfallfolgen aus dem Eishockeysport und allgemein für die Förderung der 

Gesundheit geeignet sind; sowie die Unterstützung von anderen Projekten, die dem Eishockeysport 

bzw. der Förderung der Gesundheit dienen, gemäss Entscheid des Stiftungsrates. 

Bei Bedarf kann auch das Kapital zur Zweckverfolgung verwendet werden. 

 

 

Art 4.  
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Der Schweizerische Eishockeyverband SEHV als Stifter widmete der Stiftung als Vermögen 

unwiderruflich einen Betrag von Fr. 75'000.- (in Worten Franken fünfundsiebzigtausend), Wert per 

05. Dezember 1997. 

 

 

Art. 5 

 

Organe der Stiftung sind: 

 

a) Der Stiftungsrat 

b) Die Geschäftsführung 

c) Die Revisionsstelle 

 

 

Bei der Errichtung der Stiftung setzte sich der Stiftungsrat wie folgt zusammen: 

 

- Werner Kohler, Davos, Präsident 

- Franz A. Zölch, Bern, Mitglied 

- Fabio Gaggini, Lugano, Mitglied 

- Marco Torriani, Genf, Mitglied 

- Dr. Beat Villiger, Davos, Mitglied 

 

 

Art. 6 

 

Der Stiftungsrat erlässt ein Reglement über die Leistung, die Organisation, die Verwaltung, die 

Finanzierung, die Kontrolle und Auflösung der Stiftung. Das Reglement kann vom Stiftungsrat unter 

Wahrung der erworbenen Rechtsansprüche der Destinatäre geändert werden. 

 

 

Art. 7 

 

Die vorliegenden Statuten wurden mit Beschluss des Stiftungsrats vom 7.9. 2020 angepasst und 

ersetzen diejenigen vom 30. August 2019. 

Die Urkunde wird siebenfach ausgefertigt: 

 

 

- 3 Exemplare für die Eidgenössische Stiftungsaufsicht  

- 3 Exemplare für den Stiftungsrat 

- 1 Exemplar für die Stiftungsablage 
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